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Kita-Jahre sind entscheidende Jahre. Spielen, Toben, das 
Leben lernen. Lernen, wie man Schnürsenkel bindet und 
sich anzieht, im Spiel die Welt entdeckt, mit anderen Kindern 
klar kommt, die Sprache entwickelt. Die Kitas bereiten auf 
die Schule vor und ebnen Wege ins Leben. Sie sind wichtige  
Bildungsstätten mit klarem pädagogischem Auftrag.

Deshalb braucht und hat Brandenburg starke Kitas und 
deshalb beteiligt sich das Land derzeit mit knapp 400 Millionen 
Euro an der Finanzierung der Kinderbetreuung. 

Fast 60 Prozent der ganz Kleinen gehen in eine Krippe und  
mehr als 97 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen besuchen  
einen Kindergarten. Das sind bundesweit Spitzenwerte. Schritt- 
weise haben wir den rechnerischen Personalschlüssel verbes-
sert – seit 2010 im Krippenbereich von 1:7 auf 1:5; im Kinder-
garten von 1:13 auf 1:11. Das sind wichtige Qualitätsschritte, 
die das Betreuungs- und Bildungsniveau in den Kitas deutlich 
verbessern. 

Aber uns geht es um mehr: Wir wollen Kitas qualitativ und per-
sonell stärken und Eltern finanziell entlasten. Beides ist uns 
gleichermaßen wichtig. Dafür haben wir einen großen Schritt 
getan: Seit August 2018 ist das Kitajahr vor der Einschulung 

beitragsfrei. Das entlastet das Familienbudget, gibt Müttern 
und Vätern größeren finanziellen Spielraum auch für ihre 
Kinder.

Bildung muss früh beginnen, um gleiche Chance zu sichern. 
Sie muss allen Kindern gleichermaßen zugutekommen, unab-
hängig vom Geldbeutel der Eltern. Darum muss sie an den 
Kitas ebenso gebührenfrei sein, wie sie es an Schulen und 
Hochschulen ist. Für das beitragsfreie Kita-Jahr nimmt das 
Land sehr viel Geld in die Hand. Aber zweifelsohne ist dies 
eine lohnende Investition in die Kinder- und Familienfreundli-
chkeit unseres Landes. Diese Reform setzt im Kita-Bereich  
bisher Erreichtes und Bewährtes mit großer Kontinuität fort. 

Ich freue mich mit den Eltern Brandenburgs, dass diese große 
Entlastung jetzt gestartet ist. Die nächsten Schritte werden 
folgen: Mehr Personal und weitere Schritte bei der Beitrags-
freiheit.

Gewiss wollen Sie wissen, was der erste Schritt für Sie konkret 
bedeutet und was Sie tun müssen. Diese Broschüre gibt  
Antworten darauf. Ich wünsche Ihnen eine hilfreiche Lektüre 
und alles Gute für Sie und Ihre „Kleinen“!

Dietmar Woidke
Ministerpräsident des Landes Brandenburg

Liebe Eltern, 
liebe Leserinnen und Leser,
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Kita-Zeit soll eine gute Zeit sein – für Kinder wie für Eltern. 
Alle Kinder sollen in einer kindgerechten Umgebung gut be-
treut werden und mit gleichen Bildungschancen ins Leben 
hineinwachsen. Und ihre Eltern sollen frei von finanzieller 
Beitragslast ihrem Job nachgehen und ihren Familienalltag 
gestalten können. Beides sind zentrale Säulen unserer Kita- 
Politik.

Der Einstieg in die elterliche Beitragsfreiheit im letzten Ki-
ta-Jahr vor Schulbeginn am 1. August 2018 macht klar: Wir 
halten Wort, entlasten Eltern und sichern Qualität. Das ist eine 
gute Entscheidung für die Familien unseres Landes. Denn 
Bildung ist kein Luxusgut. Chancengleichheit in der Bildung 
ist eine Kernfrage sozialer Gerechtigkeit. Ob arm oder reich – 
jeder hat ein Recht darauf. Was in den ersten Jahren an früh-
kindlicher Bildung versäumt wird, ist später nur schwer aufzu-

holen. Deshalb muss die Kindertagesbetreuung allen Kindern 
von Anfang an und ohne Zugangshürden zur Verfügung ste-
hen. Dieser erste Schritt in die Beitragsfreiheit entlastet viele 
Familien und schafft finanziellen Spielraum für das Leben mit 
Kindern. 

Ich freue mich sehr, dass uns das gelungen ist. Dazu gehört 
auch, dass der Bedarf an qualifizierten Fachkräften gedeckt 
werden kann. Seit 2012 sind bereits mehr als 3.000 Erzie-
herinnen und Erzieher dazu gekommen; ein Plus von rund 23 
Prozent. 

Liebe Eltern, diese Broschüre informiert Sie über alles Wich-
tige zur Beitragsfreiheit und ist Ihnen gewiss ein hilfreicher 
Wegweiser. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute!

Dietmar Woidke
Ministerpräsident des Landes Brandenburg

Britta Ernst
Ministerin für Bildung, Jugend und Sport
des Landes Brandenburg

Liebe Eltern, 
liebe Leserinnen und Leser,
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Kitas = Bildungseinrichtungen
Stand früher die Versorgung und Betreuung der Kinder in den Kitas im Mittelpunkt, so erwarten die Eltern heute zu recht, 
dass Kitas als Bildungseinrichtungen mit einem Versorgungsauftrag behandelt werden. Wenn Schulen und Hochschulen 
kostenfrei sind, warum sollen dann ausgerechnet für die wichtigste Bildungsphase im Leben – die frühe Bildung – Eltern-
beiträge erhoben werden? 

Die Elternbeitragsfreiheit und eine hohe Kita-Qualität sind zwei Seiten einer Medaille. Sie gehören zusammen: 
  Wer unseren kleinsten Mitbürgerinnen und Mitbürgern bestmögliche Startbedingungen ins Leben verschaffen will, 

muss nicht nur die Kitas mit ausreichend und hoch qualifiziertem Personal in guten Gebäuden ausstatten, sondern 
auch dafür Sorge tragen, dass ihre Bildung und Versorgung nicht eine finanzielle Belastung der Eltern ist. 

Die Landesregierung hat die Kita-Qualität in dieser Legislaturperiode bereits deutlich angehoben
  Die Personalbemessung für Kinder im Krippen-und Kindergartenalter wurde seit 2010 kontinuierlich verbessert: So 

stieg der rechnerische Personalschlüssel 
 -  im Krippenbereich von 1:7 auf 1:5 (um 40 %), 
 -   in den Kindergärten von 1:13 auf 1:11 (um 18 %). Allein die Verbesserungen zum 1.8.2017 und 1.8.2018 führten zu 

einem Zuwachs von insgesamt rund 490 Stellen.
 -  Das Land finanziert diese Verbesserungen selbst. Seit dem Jahr 2009 kosten sie jährlich mehr als 200 Mio. Euro. 

   Im Kita-Paket (2017) wurde 
 -  der Leitungssockel um 2,5 Wochenstunden angehoben. Das kostet über 8 Mio. Euro pro Jahr.  
 -   im September 2017 das Landesprogramm „Kiez-Kita – Bildungschancen eröffnen“ gestartet. Hier werden in diesem 

Jahr 5 Mio. Euro pro Jahr für Kitas in sozialen Brennpunkten zur Verfügung gestellt. 
 -   das Landesinvestitionsprogramm in die Infrastruktur der Kindertagesbetreuung ins Leben gerufen. 2018/19 beläuft 

es sich auf je 10 Mio. Euro pro Jahr. 

Einstieg in die Elternbeitragsfreiheit –  
ab 1.8.2018 zahlen Eltern im letzten Kita-Jahr vor der Einschulung keine Beiträge mehr
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1. Was heißt Elternbeitragsfreiheit?

Die Eltern müssen für das Jahr vor der Einschulung ihrer 
Kinder in Kindertagesstätten keine Beiträge mehr für die 
Betreuung bezahlen. 

2. Ab wann gilt die Beitragsfreiheit?

Ab dem 1. August 2018. Sie gilt für neue und für bestehen-
de Betreuungsverträge und -vereinbarungen.

3. Gilt die Beitragsfreiheit für alle Kitas im Land? 

Ja. Die Beitragsfreiheit gilt sowohl für Kitas in öffentlicher 
Trägerschaft wie auch für die Kitas der freien Träger. Ins-
gesamt gibt es im Land 1.900 Kitas mit 180.190 Kindern.

4. Für welches Kita-Jahr gilt die Beitragsfreiheit?

Das Jahr vor der Einschulung ist beitragsfrei. 

5. Was müssen die Eltern tun, um von der Beitragszah-
lung befreit zu werden?

Die Eltern müssen keinen Antrag stellen. Die Beitragsfrei-
heit gilt automatisch. Auch die Einzugsermächtigungen 
erlöschen automatisch. Daueraufträge oder Lastschriften 
allerdings müssen die Eltern selbst löschen. 

6. Was ist, wenn Dauerauftrag oder Lastschrift weiter-
laufen?

Dann muss der Träger das Geld zurückerstatten. Die Eltern 
müssen sich dazu direkt an den Träger wenden.

7. Welche Leistungen umfasst die Elternbeitragsfreiheit?

Die Beitragsfreiheit gilt grundsätzlich für alle Leistungen, 
die der Träger der Kita im Rahmen seines Auftrags nach 
dem Kita-Gesetz erbringt. Sie gilt nicht für das Essengeld 
und nicht für Leistungen, die von Dritten angeboten wer-
den, so zum Beispiel Sprachunterricht oder Fahrservice 
zur/von der Kita. 

Fragen und Antworten zum Kita-Gesetz
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8. Für welche Betreuungsumfänge gilt die Beitragsfrei-
heit?

Alle Betreuungsumfänge sind beitragsfrei. 

9. Ist auch die Kindertagespflege bei einer Pflege- 
mutter oder einem Pflegevater im letzten Jahr vor  
Einschulung beitragsfrei?

Ja, die Beitragsfreiheit gilt auch für Kinder, die von Tages- 
pflegepersonen betreut werden.

10. Was ist mit Kindern, die von der Einschulung  
zurückgestellt werden? 

Kinder, die von der Einschulung zurückgestellt werden, 
sind zwei Jahre beitragsfrei: im Jahr bis zur Entscheidung 
der Rückstellung und im Jahr der Zurückstellung. 

11. Was ist mit Kindern, die mit fünf Jahren zur Schule 
kommen?

Für Eltern, deren Kinder vorzeitig eingeschult werden, gibt 
es die Möglichkeit, die Elternbeiträge für das letzte Jahr 
vor der Einschulung zurückerstattet zu bekommen. Die-
se Rückerstattungen sind aber erstmals für das Kita-Jahr 
2018/2019 möglich, weil das Kita-Jahr 2017/18 noch nicht 
beitragsfrei ist.

12. Was ist mit Kindern aus Berlin oder anderen  
Bundesländern und Staaten?

Kinder, die in Berlin wohnen, können Brandenburger Kitas 
im letzten Jahr vor der Einschulung beitragsfrei besuchen. 
Auch für andere Bundesländer und Staaten gilt das Prin-
zip der Wechselseitigkeit. Wenn dort keine Elternbeiträge 
erhoben werden, dürfen sie auch in Brandenburg nicht er-
hoben werden. Dies gilt jeweils für das letzte Jahr vor der 
Einschulung. Den Kita-Trägern steht es aber frei, anders 
zu entscheiden. Das Land erstattet dann aber keine Eltern-
beiträge.

13. Was kostet die Beitragsfreiheit?

Das Land Brandenburg gibt für das beitragsfreie letzte  
Kita-Jahr vor der Einschulung jährlich voraussichtlich  
44 Millionen Euro aus.

14. Warum wird das Geld nicht für mehr Personal und 
höhere Kita-Qualität ausgeben?

Die Landesregierung realisiert beides. Ebenfalls ab  
1. August 2018 wird es im Kindergartenbereich  mehr  
Personal geben. Hier wird der rechnerische Personalschlüs-
sel von derzeit 1:11,5 auf 1:11 gesenkt. Mittelfristig stehen 
weitere Personalschlüsselverbesserungen auf der Agen-
da. Kita-Qualität und Elternbeitragsfreiheit sind zwei Seiten  
derselben Medaille.
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15. Warum werden Besserverdienende nicht weiter zur 
Kasse gebeten?

Kitas sind Bildungseinrichtungen. Es geht um die frühkind-
liche Bildung und Versorgung der Kinder.  Wenn die früh-
kindliche Bildung in Brandenburg kostenlos werden soll, 
muss es für alle Kinder ein beitragsfreies Angebot geben, 
egal wie viel die Eltern verdienen. Zudem ist es aus recht-
lichen Gründen schwierig, Eltern hinsichtlich der Beitrags-
freiheit unterschiedlich zu behandeln. Für den Einstieg in 
die Beitragsfreiheit ab 1.August 2018 (im letzten Jahr vor 
der Einschulung) wurde eine Studie der Universität für 
Verwaltungswissenschaften eingeholt. Sie zeigt, dass die 
Eltern in Brandenburg überwiegend zwischen 90 und 130 
Euro pro Kind und Monat bezahlen, trotz unterschiedlicher 
Satzungen und unterschiedlicher Einkommen.  

16. Werden personenbezogene Daten der Eltern im   
Erstattungsverfahren offen gelegt? 

Nein. Das Gesetz sieht ausdrücklich vor, dass personen-
bezogene Daten im Erstattungsverfahren den Landkreisen 

und kreisfreien Städten nicht offenzulegen sind. Dies ist 
auch nicht notwendig, da sich das gesamte Erstattungsver-
fahren an Durchschnittsbeträgen orientiert. Auf die konkre-
ten gezahlten Beiträge kommt es deshalb gar nicht an. 

17. Wie wirkt sich die Elternbeitragsfreiheit für die  
Kita-Träger aus?

Die Einnahmeausfälle durch die Elternbeitragsfreiheit wer-
den den Kita-Trägern in vollem Umfang ersetzt. Sie erhal-
ten pro Kind und Monat eine Pauschale von mindestens 
125 Euro. Das bedeutet für rund 60 Prozent aller Kitas eine 
Einnahmeverbesserung, weil ihre bisherigen Durchschnitt-
seinnahmen aus den Elternbeiträgen geringer waren. Die-
se Einnahmeverbesserungen sollen künftig für die Qualität 
in den Kitas zur Verfügung stehen, bei freien wie öffentli-
chen Trägern. 

Wenn die durchschnittlichen Einnahmen pro Kind und Mo-
nat höher als 125 Euro waren und unter Berücksichtigung 
der geltenden Regeln erhoben wurden, werden höhere Be-
träge erstattet. 
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Außerdem entfällt für die Kita-Träger der Verwaltungsauf-
wand für die Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge. 
Insbesondere werden die Kita-Träger entlastet, wenn El-
tern nicht freiwillig die Elternbeiträge zahlen.

18. Wieso ein Pauschalsatz?

Ein Pauschalsatz stellt sicher, dass Kita-Träger nicht 
schlechter gestellt werden, weil sie bisher moderate Sat-
zungen und Gebührenordnungen hatten oder die Eltern nur 
über ein geringeres Einkommen verfügten. Zudem verrin-
gert ein Pauschalsatz den Abrechnungsaufwand und redu-
ziert strukturelle Unterschiede bei der Kita-Finanzierung im 
Land.

Insbesondere Kitas in strukturschwachen Regionen profi-
tieren künftig von höheren, pauschalen Erstattungen des 
Landes, wenn ihre Einnahmen aus den Elternbeiträgen 
bisher geringer waren. Eine bessere Finanzausstattung der 
Kitas soll den Kindern zugutekommt, dies steht auch in der 
Gesetzesbegründung. 

19. Wer bekommt einen erhöhten Erstattungssatz?

Wer in einem Antragsverfahren nachweist, dass er bisher 
höhere Einnahmen als die Pauschale von 125 Euro pro 
Kind und Monat hatte, erhält den erhöhten Erstattungsbe-
trag. Ob ein erhöhter Betrag zu erstatten ist, richtet sich 
danach, wie die Einnahmen bei den Drei- und Vierjährigen 
– also der verbleibenden Kindergartenkinder – pro Kind 
und Monat waren und natürlich, ob sie richtig erhoben wur-
den. Theoretisch kann der erhöhte Erstattungssatz in rund 
40 Prozent der Fälle relevant werden. Dies lässt sich aus 
einer Studie der Universität für Verwaltungswissenschaften 
ableiten.

20. Wer ist für die Erstattung zukünftig zuständig?

Die Landkreise und kreisfreien Städte sind für die Ab-
rechnung zuständig, auch die anderen Zuschüsse des 
Landes für das Kita-Personal laufen bereits über sie. Um 
den Verwaltungsaufwand gering zu halten, insbesondere  
Daten nicht doppelt zu erfassen oder zu übermitteln, ist 
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dies der einfachste Abrechnungsweg. Das Personal in 
den Landkreisen und kreisfreien Städten kennt zudem  
die eigenen Kitas und kann schnell einschätzen, ob die Ab-
rechnungsunterlagen zur Situation passen.

21. Was muss von den Kita-Trägern nachgewiesen 
werden?

Für die Erstattungen auf Basis des Pauschalsatzes von 
125 Euro je Kind und Monat reicht es aus, dass die be-
reits bisher bekannten Stichtagsdaten und Informationen 
– ergänzt um die Anzahl der Kinder im Jahr vor der Ein-
schulung – dem Landkreis oder kreisfreien Stadt mitgeteilt 
werden. Damit werden die Kita-Träger entlastet, weil sie 
keine Beitragsberechnungen und -bescheide mehr anfer-
tigen müssen.

Wenn Kita-Träger anhand belastbarer Belege nachweisen, 
dass ihre durchschnittlichen Einnahmen höher waren und 
unter Berücksichtigung der geltenden Regeln erhoben wur-
den, werden höhere Beträge erstattet. 

22. Wann bekommen Kita-Träger ihr Geld?

Die Erstattungen für alle Kinder im Umfang des Pauschal-
betrages werden zu denselben Stichtagen erfolgen, zu de-
nen jetzt auch jetzt schon die Zuschüsse für die Personal-
kosten ausgezahlt werden. Die über den Pauschalbetrag 
hinausgehenden Erstattungsansprüche werden vor Ablauf 
des Kalenderjahres ausgezahlt.

23. Werden gemeindliche Kitas und Kitas freier Träger 
gleich behandelt? 

Ja, das Gesetz macht keine Unterschiede. 

24. Hat die Höhe der Erstattungen Auswirkungen auf 
die Eltern? 

Nein. Die Eltern zahlen im letzten Jahr vor der Einschulung 
einfach keine Elternbeiträge mehr. 

25. Was ist, wenn der Träger oder die Kommune ihre 
Satzungen oder Gebührenordnungen anpassen und 
die Elternbeiträge erhöhen?

Die Einführung des beitragsfreien Kita-Jahres vor der Ein-
schulung kann nicht als Grund für eine Beitragserhöhung 
gelten. Das beitragsfreie Kita-Jahr ist komplett ausfinanziert. 
Die Träger bzw. Kommunen bekommen die entfallenen 
Elternbeiträge zu 100 Prozent erstattet. Wenn trotzdem 
Beiträge erhöht werden sollen, sollten die Gründe dafür im 
Kita-Ausschuss transparent gemacht werden. 

26. Müssen die Landkreise und kreisfreien Städte  
eigenes Geld für die Erstattungen an die Kita- Träger 
einsetzen?

Nein. Das Land erstattet den Landkreisen und kreisfreien 
Städten grundsätzlich alle Beträge, die sie an die Kitas aus-
zahlen. Selbstverständlich gilt auch für die Erstattungen an 
die Kita-Träger der Grundsatz, dass nur rechtmäßiges Han-
deln finanzielle Pflichten beim anderen öffentlichen Partner 
auslöst. Jede andere Aussage oder Festlegung würde un-
sachgemäßes Verwaltungshandeln im Erstattungsverfah-
ren  begünstigen können.
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27. Was ist mit dem Abrechnungsaufwand und der 
Konnexität? 

Für den zusätzlichen Verwaltungsaufwand je Pauschal-
abrechnung einer Kita erhalten die Landkreise und die 
kreisfreien Städte einen Verwaltungskostenausgleich. Für 
den Aufwand bei der Abrechnung von Kitas, die mehr als 
die Pauschale von 125 Euro je Kind und Monat beantra-
gen, erfolgt ein höherer Verwaltungskostenausgleich. 
In der Summe werden die Kita-Träger hinsichtlich des  
Verwaltungsaufwandes entlastet. Denn sie müssen nicht 
mehr für jedes Kind die Elternbeiträge ermitteln, festsetzen, 
erheben und gegebenenfalls betreiben. 

28. Gibt es das Brandenburgische Modell auch in  
anderen Bundesländern? 

Ja und nein. Die Kindertagesbetreuung ist kommunale 
Aufgabe und in den Bundesländern höchst unterschiedlich 
geregelt, sowohl was die Finanzierung als auch die nähere 

Ausgestaltung angeht. Auch die Modelle der Elternbeitrags-
freiheit unterscheiden sich in Umfang und Finanzierung 
deutlich voneinander. So können beispielsweise Pauschal- 
sätze nicht verglichen werden, da sie auf verschiedenen 
Finanzierungsmodellen beruhen (Rheinland-Pfalz: 120 Euro; 
Niedersachsen: 160 Euro; Schleswig-Holstein: 100 Euro – 
dort Kita-Geld). 

29. Was zeigt ein Vergleich des Umfangs der Eltern- 
beitragsbefreiung?

Brandenburg ist das Land mit einer sehr weitgehenden  
Lösung für die Eltern im letzten Jahr vor der Einschulung. 
Alle Betreuungsumfänge sind elternbeitragsfrei, auch die 
von Kindern, die vom Schulbesuch zurückgestellt sind. Hin-
zu kommen die Rückerstattungen für Fälle der Einschulung 
mit fünf Jahren. Die Mehrzahl der Kitas profitiert von der 
Pauschale, da sie höher ist, als ihre bisherigen Einnahmen 
aus Elternbeiträgen. 
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30. Gibt es gemeinsame Positionen der Verbände und 
Eltern? 

Große Einigkeit besteht hinsichtlich des Wunsches, die Kita- 
Qualität in Brandenburg weiter zu verbessern. Die Vorbe-
reitung einer umfassenden Kitagesetzes-Novelle wird die 
nächste große Aufgabe des Jugendministeriums sein. 

31. Was bedeutet die Beitragsfreistellung für Familien 
konkret?

Die Landesregierung hat keine genauen Angaben zu den 
Elternbeiträgen. Für drei Städte – Teltow, Frankfurt (Oder) 
und Neuruppin – lassen sich anhand einer Studie exempla-
risch die monatlichen Entlastungen für Eltern mit mittlerem 
Einkommen darstellen, deren 1. Kind im Jahr vor der Ein-
schulung ist: 

Elternbeiträge Jahresnetto- 
Einkommen

bis 6 h (1. Kind) 8 h über 8 h

Familie mittleren Einkommens Teltow (PM) 30.000.00 € 66,00 € 74,00 € 81,00 €

Familie mittleren Einkommens Frankfurt (Oder) 28.000,00 € 
/2.333,00 €

133,00 € 166,00 € 175,00 €

Familie mittleren Einkommens Neuruppin (OPR) bis 28.000,00 € 114,00 € 130,52 € 139,66 €

Familie in Teltow: Entlastung für ein Kita-Jahr bei 8 Stunden Betreuung bis zu 888 Euro.
Familie in Frankfurt/Oder: Entlastung für ein Kita-Jahr bei 8 Stunden Betreuung bis zu 1.992 Euro. 
Familie in Neuruppin: Entlastung für ein Kita-Jahr bis 8 Stunden Betreuung bis zu 1.566 Euro.

(Stand: Januar 2018)
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